
Seniorenzentrum St. Hedwig

Klosterberg 1 | 56812 Cochem

Telefon 0 26 71/971 - 0 | Telefax 0 26 71/971 - 103

info@seniorenzentrum-st-hedwig.de

www.seniorenzentrum-st-hedwig.de

Träger

St. Marien GmbH

Avallonstraße 32 | 56812 Cochem

Das Seniorenzentrum St. Hedwig Cochem gehört zur Marien-Gruppe  

(Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen, Medizinisches Versorgungs-

zentrum, Physio therapeutische Praxen, Ambulanter Pflegedienst, 

Beratungs- und Service-Ges. für sozial-medizinische Einrichtungen): 

www.marien-gruppe.de

Kurzzeitpflege und 
Verhinderungspflege

Ein Zuhause auf Zeit.

Pflege und Betreuung in guten HändenSo erreichen Sie uns

Seniorenzentrum
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Die Verhinderungspflege

Wer Angehörige, Freunde oder Bekannte versorgt, setzt 

sich oft einer jahrelangen Anstrengung aus. Wenn die 

Betreuung aufgrund von Krankheit, einer Kur oder einem 

Erholungsurlaub nicht erfolgen kann, dann besteht die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der Verhinderungs-

pflege. Ihr Angehöriger wird für die Dauer Ihrer Abwesen-

heit stationär auf genommen und professionell sowie 

liebevoll umsorgt und gepflegt. Alle Pflegemaßnahmen 

im Rahmen der Verhinderungspflege werden mit dem 

Pflegebedürftigen und Ihnen geplant und festgelegt. 

Voraussetzungen und Kosten für die 

Verhinderungs pflege

Die Verhinderungspflege wird von den Kassen pro Kalen-

derjahr für vier Wochen genehmigt. Der Leistungsbetrag 

ist dabei auf maximal 1.612,00 Euro für die pflegebeding-

ten Aufwendungen begrenzt. Durch die Kombination mit 

den Ansprüchen aus dem Bereich Kurzzeitpflege besteht 

die Möglichkeit, den Zeitraum für die Verhinderungs-

pflege auf maximal sechs Wochen auszuweiten und den 

Leistungsbetrag auf höchstens 2.418,00 Euro zu erhöhen.

Um die Verhinderungspflege in Anspruch nehmen zu 

können, muss die Pflegeperson den Pflegebedürftigen 

vor der ersten Verhinderung mindestens sechs Monate 

in dessen häuslicher Umgebung gepflegt haben.

Gern informieren wir Sie kostenlos und unverbindlich 

und heißen Sie in unserem Seniorenzentrum St. Hedwig 

herzlich willkommen.

Die Kurzzeitpflege

Die Kurzzeitpflege ist eine Form der zeitlich begrenzten 

stationären Pflege, für all diejenigen Pflegebedürftigen, 

die bislang zu Hause gepflegt wurden und deren häus li-

che Pflege vorübergehend nicht gewährleistet ist. 

Gemeinsam planen und legen wir mit Ihnen sämt liche 

Pflege maßnahmen fest und übernehmen diese, je nach 

Bedarf, vollständig. Unser Ziel ist es, dass das Leben Zu-

hause oder eine häusliche Pflege wieder aufgenom men 

werden kann. So unterstützen und fördern wir Selbst-

ständigkeit und Mobilität. 

Die Pflegekasse ge nehmigt die Kurzzeitpflege für vier 

Wochen pro Kalenderjahr und übernimmt einen Bei trag 

von maximal 1.612,00 Euro. Durch die Kombination mit 

den Ansprüchen aus dem Bereich Verhinderungspflege 

besteht die Möglichkeit, den Zeitraum für die Kurzzeit-

pflege auf maximal acht Wochen auszuweiten und den 

Leistungsbetrag auf höchstens 3.224,00 Euro zu erhöhen.

Gründe für eine Kurzzeitpflege

   Überbrückung der Zeit bis zu einer Rehabilitations-

maßnahme 

   Nach einem Krankenhausaufenthalt, wenn die Pflege 

zu Hause nicht möglich ist

   Bei Umbau oder Sanierung der Wohnung

   Ausfall der Pflegeperson bei Krankheit, Kur oder 

Erholungsurlaub

   Bei zunehmender Pflegebedürftigkeit oder wenn  

die Ersatzpflege im häuslichen Bereich nicht mehr  

gewährleistet werden kann.

Erholung vom Pflegealltag


